
Wie lässt sich das Stromnetz mit dem Wasser-
straßennetz verbinden? Die Idee besteht darin,
die Höhenunterschiede und die vorhandenen
Haltungen in Schifffahrtskanälen zur Speiche-
rung von Strom zu nutzen. Auch wenn die Was-
serstraßen primär der Schifffahrt dienen und
der Wasserstand daher nur geringe Schwan-
kungsbreiten aufweisen darf, kommen bei der
systematischen Nutzung dieser Schwankungs-
breiten große Wassermengen zusammen. Diese
Mengen sind selbst bei den geringen Höhen-
unterschieden im Norden Deutschlands für die
Energiespeicherung und -erzeugung nutzbar.
Allein die Bundeswasserstraßen zwischen Rhein
und Oder bilden einzugs- und ämterübergrei-
fend ein Gesamtsystem mit einer Länge von ca.
1300 km, bei dem drei Schiffshebewerke und
45 Schleusen den Schiffen zur Überwindung
von Höhenunterschieden dienen. Das norddeut-
sche Kanalsystem bietet sich wegen der regio-
nalen Nähe insbesondere für die Zwischenspei-
cherung von Windstrom an. 

D
er Elbe-Seiten-Kanal, der den Mittelland-
kanal mit der Elbe bei Lauenburg verbin-
det, bietet die in Deutschland wohl besten

Bedingungen. Das Schiffshebewerk Lüneburg in
Scharnebeck überbrückt einen Höhenunterschied
von 38 m, die Schleuse Uelzen von 23 m. Anders
als bei Neubauprojekten von Pumpspeicherkraft-
werken wie z.B. mit dem geplanten Vorhaben
Atdorf der Schluchseewerk AG im Südschwarz-
wald und seinen erheblichen ökologischen Proble-
men sind die erforderlichen Bauten im Fall der
Bundeswasserstraßen weitestgehend vorhanden.

Es brauchen keine Speicherbecken gebaut werden,
auch die Pumpentechnik existiert bereits und wird
zur Regulierung der Wasserhaltung genutzt. Erfor-
derlich sind allerdings Investitionen in Turbinen
zur Stromerzeugung, wobei die vorhandenen elek-
trisch betriebenen Pumpen entsprechend optimiert
werden können. 

R a h m e n b e d i n g u n g e n  u n d
R e s t r i k t i o n e n

Bundeswasserstraßen stehen nach Art. 89 Grund-
gesetz (GG) im Eigentum des Bundes. Nach § 7
Abs. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) sind
„die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und
der Betrieb der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen
… Hoheitsaufgaben des Bundes“. Sie unterliegen
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
mit dem Bundesverkehrsministerium an der Spit-
ze, den Wasser- und Schifffahrtsdirektionen
(WSD) als mittlere und den Wasser- und Schiff-
fahrtsämtern (WSA) als untere Verwaltungsstufe.
Wasserstraßenrechtlich besteht der Hauptnutzen
einer Wasserstraße in ihrer Verkehrsfunk-tion. Alle
anderen sinnvollen zusätzlichen Nutzungsmöglich-
keiten dürfen diese nicht beein-trächtigen. Dies
bedeutet, dass Wasserspiegelschwankungen für die
Schifffahrt problematisch sind; die erforderlichen
Brückendurchfahrtshöhen sowie eine ausreichende
Kanalwassertiefe müssen garantiert werden. Hinzu
kommt, dass die Sicherung der Wasserhaltung in
den Kanälen auch ohne die Komponente der Ener-
giespeicherung ein hochkomplexes System dar-
stellt. So erfolgt die Wasserbewirtschaftung der
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norddeutschen Kanäle mit dem Pumpbetrieb, den
Entlastungen und Aufleitungen rechnergestützt
und zentral über die Be-triebszentrale Minden
(WSD Mitte), die Fernsteuerzentrale Wasserver-
sorgung Datteln (WSD West) und die Betriebszen-
trale Magdeburg (WSD Ost). Dabei werden diverse
Einflüsse wie Wind, Verdunstung, Wetterprog-
nosen, Wasserentnahmen, Wasseraufleitungen,
Stromlieferbedingungen etc. berücksichtigt. Die
Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz
(BfG) hat für das norddeutsche Kanalsystem 
eine tagesaktuelle Modellierung für die gesamte
Wasserhaltung erstellt. Im Falle einer Nutzung 
des Kanals als Speicher muss die Steuerung in
enger Abstimmung mit der WSV erfolgen bzw. in
eine zentrale Wasserbewirtschaftung integriert
werden.

B e i s p i e l  E l b e - S e i t e n k a n a l

Am Beispiel des Elbe-Seitenkanals lassen sich ein
paar Grunddaten zur Wasserbewirtschaftung des
Kanalsystems festhalten: 

Im Elbe-Seitenkanal wird – ausgehend vom
Niveau der Elbe bei der Einmündung des
Kanals in Artlenburg – am Schiffshebewerk
Scharnebeck ein Höhenunterschied von 38 m
überwunden und an der Schleuse Uelzen ein
weiterer Höhenunterschied von 23 m. Mit ins-
gesamt 61 m ist der Höhenunterschied, ver-
glichen mit langjährig aktiven Pumpspeicher-
kraftwerken, zum Beispiel Geesthacht (80 m)
oder Koeppchen (155 m), zwar geringer aber
durchaus beachtlich.

Die der Bewirtschaftung unterliegenden Was-
servolumina in den Kanalhaltungen sind sehr
groß. Aktuell wird die Wasserhöhe in den
Kanälen oberhalb des Schiffshebewerks Schar-
nebeck bzw. der Schleuse Uelzen in einer
Spannbreite (so genannte Lamelle) von 20 cm
gesteuert. Würde man von dieser Spannbreite
die Hälfte für Stromspeicherungszwecke nut-
zen können, so ergäbe sich oberhalb von Schar-
nebeck bis Uelzen ein nutzbares Wasservolu-

men von 230.000 m³ und oberhalb von Uelzen
(in der so genannten Scheitelhaltung Mittel-
landkanal/Elbe-Seitenkanal) ein Volumen von
rund 620.000 m³. Bei einer Leistung von 
25 m³/s würden diese Mengen bereits ausrei-
chen, um Pumpen bzw. Turbinen in Uelzen und
in Scharnebeck zusammen rund 10 Stunden zu
betreiben. Im Vergleich dazu verfügen das
Pumpspeicherkraftwerk Geesthacht über ein
Volumen von 3.800.000 m³ und Koeppchen
über 1.533.000 m³.

Aktuell sind an der Schleusengruppe Uelzen
fünf Pumpen mit einer Nennleistung von insge-
samt 8,5 MW und einer Pumpleistung von 
28 m³/s installiert. Das Schiffshebewerk Schar-
nebeck verfügt über vier Pumpen mit einer 
Leistung von insgesamt 4.8 MW und 9 m³/s.
Die Pumpen könnten theoretisch auch als Tur-
binen zur Stromerzeugung genutzt werden. In
diesem Fall ergäben sich rechnerisch bei einem
Wirkungsgrad von 75 % Turbinenleistungen in
Höhe von 4,8 MW Nennleistung in Uelzen und
2,5 MW in Scharnebeck.

Die Entlastungsmöglichkeiten, d. h. die theore-
tisch möglichen Wasserabflüsse über soge-
nannte Entlastungskanäle innerhalb der Anla-
gen, betragen bei der Schleusenanlage Uelzen
15 m³/s, und beim Schiffshebewerk Scharne-
beck 25 m³/s. In diese Entlastungskanäle könn-
ten Turbinen zur Stromerzeugung eingesetzt
werden. Die Nennleistung dieser Turbinen
würde bei einem Wirkungsgrad von 75 % 
2,6 MW in Uelzen und 7,0 MW in Scharne-
beck betragen. Über die Entlastungkanäle wird
– insbesondere in den feuchten Monaten –
überschüssiges Wasser aus Regenfällen und
Einleitungen abgeleitet, das nicht für Schleu-
sungsvorgänge benötigt wird. Solche Wasser-
mengen sind in der Vergangenheit vor allem in
Scharnebeck angefallen, und zwar mit rund 
14 Mio. m3 im langjährigen Durchschnitt, 6
Mio. m3 2009. Daraus ließen sich zusätzlich
rund 1.100 MW p.a. (470 MW in 2009) Strom
gewinnen. 
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H e r a u s f o rd e r u n g e n

Vor einer praktischen Umsetzung der Idee gilt es
einige Forschungsfragen zu klären und Herausfor-
derungen rechtlicher, ökonomischer und techni-
scher Art zu bewältigen. Rechtlich stellt sich
zunächst die Frage, welche gesetzlichen Anreize
zur Errichtung und zum Betrieb von Pumpspei-
cherkraftwerken bestehen. Das Erneuerbare Ener-
gien Gesetz (EEG 2009) sieht z. B. in § 3 Nr. 1 vor,
dass auch „Einrichtungen, die zwischengespei-
cherte Energie, die ausschließlich aus Erneuerba-
ren Energien … stammt, aufnehmen und in elektri-
sche Energie umwandeln“, als Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus Erneuerbaren Energien gelten.
Nach § 16 Abs. 3 EEG 2009 besteht die Verpflich-
tung zur Zahlung der im EEG vorgesehenen Ein-
speisevergütung „auch dann, wenn der Strom
zwischengespeichert worden ist.“ Dies ändert aber
nichts daran, dass der Speicherbetreiber die Spei-
cherverluste einkalkulieren muss. Pumpspeicher-
kraftwerke haben zwar einen hohen Wirkungsgrad
von bis zu ca. 80 %, dennoch sind die für den Spei-
cherbetreiber daraus resultierenden finanziellen
Verluste erheblich. Das EEG sieht keinen „Spei-
cherbonus“ zum Ausgleich dieser Verluste vor.
Allerdings werden im Entwurf des EEG-Erfah-
rungsberichts 2011 Modelle wie ein Kombikraft-
werk- bzw. Stetigkeits-Bonus oder eine Marktprä-
mie erörtert. 

Da das Thema der Stromspeicherung nicht nur
Erneuerbare Energien betrifft, ist zu diskutieren,
ob das EEG der richtige Ort für eine solche Rege-
lung wäre. Einen  Anreiz bietet bereits § 118 Abs. 7
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), wonach „nach
dem 31. Dezember 2008 neu errichtete Pump-
speicherkraftwerke …, die bis zum 31. Dezember
2019 in Betrieb gehen, … für einen Zeitraum von
zehn Jahren ab Inbetriebnahme hinsichtlich des
Bezugs der zu speichernden elektrischen Energie
von den Entgelten für den Netzzugang freigestellt“
sind. Die Vergünstigung gilt für die Einspeisung
aus dem Netz in den Speicher, nicht aber für die
Ausspeisung in das Netz. Ob dies zur Kompensa-
tion der Speicherverluste ausreicht, erscheint frag-

lich. Eine weitere Herausforderung durch den sog.
„Wasserpfennig“, die z. B. in Schleswig-Holstein
dazu geführt hat, dass das Pumpspeicherkraftwerk
Geesthacht seit 2001 kaum noch betrieben wird,
besteht für den Elbe-Seitenkanal nicht. Die Was-
serentnahmegebührenpflicht nach § 21 des Nieder-
sächsischen Wassergesetzes (NWG) würde für ein
mögliches Pumpspeicherkraftwerk am Elbe-Sei-
tenkanal nicht gelten, denn gemäß § 21 Abs. 2 
Nr. 7 NWG ist die Wasserkraftnutzung davon aus-
drücklich ausgenommen.

Es gehört nicht zu den im WaStrG vorgesehenen
Aufgaben der WSV, ein Pumpspeicherkraftwerk
mit einem angeschlossenen Stromhandel zu betrei-
ben. Daher sind unter Beachtung der verschiede-
nen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen Modelle einer fairen Teilung von wirt-
schaftlichen Chancen und Risiken des Betriebs des
einzurichtenden Kraftwerks sowie des Handels mit
dem Speicherstrom im Rahmen einer öffentlich-
privaten Partnerschaft zu entwickeln.

Technisch sind insbesondere Fragen der Wasser-
haltung zu klären. Hier sind Wasserbaufachleute
gefordert, die Antworten zu den möglichen Spei-
chervolumen und zur Verlässlichkeit der Ausspei-
cherung von Strom zu den gewünschten Zeiten
geben können. Erhebliche Herausforderungen wer-
den an die Modellierung und Operationalisierung
des Gesamtsystems der Wasserhaltung im nord-
deutschen Kanalsystem gestellt, die nur durch ein
hochkomplexes IT-basiertes Programm gesteuert
werden kann. Nicht zuletzt sind Fragen der Ener-
gie- und Netztechnik zu klären, insbesondere im
Hinblick auf die Verbindungen zu den jeweiligen
Stromnetzen.

Ob sich der Betrieb von Pumpspeicherkraftwerken
rechnet, hängt wesentlich von den Erlösen für den
einzuspeichernden Strom und den Investitionsaus-
gaben ab. Gelingt es, den Pumpspeicherstrom im
sogenannten Primärregelenergiemarkt als Strom-
liefer- oder Stromabnahmeoption zu verkaufen,
können derzeit Erlöse von ca. 13.000 € pro MW
pro Monat für die Fähigkeit erzielt werden, sehr
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kurzfristig eine bestimmte Menge Strom abzuge-
ben oder aufzunehmen. Die Bundesnetzagentur
beabsichtigt, die Größe der Mindestangebote für
Primär- und Sekundärregelleistungen und die
Minutenreserve abzusenken, u. a. um dadurch den
Betreibern von Speicheranlagen einen besseren
Zugang zum Regelenergiemarkt zu ermöglichen.
Insbesondere kann die erforderliche Verfügbarkeit
durch die Kopplung mit weiteren Speicheranlagen
gewährleistet werden. Allerdings kann das im
Regelenergiemarkt genutzte Auktionsverfahren
auch schnell dazu führen, dass die erzielbaren
Erlöse stark sinken. Alternativ ist die Ausnutzung
der Strompreisschwankungen im Tagesverlauf
denkbar. In den preisgünstigen Nachtstunden kön-
nen die Wasserbecken für unter 40 € je Megawatt-
stunde gefüllt und in den teuren Spitzenlastzeiten
für Preise über 80 € je Megawattstunde abgelassen
werden.

Im Gegensatz zu den aktuell geplanten Speicher-
kraftwerken sind keine Investitionen für die Errich-
tung von Wasserbecken erforderlich. Ist es tech-
nisch möglich, vorhandene Pumpanlagen und vor-
handene Entlastungskanäle für die Stromerzeu-
gung zu nutzen und preisgünstige Turbinen mit
geringen Einbaukosten zu finden, können Errich-
tung und Betrieb trotz der relativ geringeren
Höhenunterschiede und der begrenzten Speicher-
kapazität und trotz der komplexen Steuerung der
Wasserhöhen in den Schifffahrtskanälen günstiger
sein als eine komplette Neuerrichtung in den
Mittelgebirgen oder den Alpen. Dabei sind ökolo-
gische Aspekte neuer Kraftwerke in den südlichen
Regionen noch nicht berücksichtigt.

Auch wenn sich über den Regelenergiemarkt mög-
licherweise attraktive Optionen anbieten, bleibt 
die Finanzierung der erforderlichen Investitionen
eine wesentliche Herausforderung. Zu prüfen sind
zum einen Finanzierungsmöglichkeiten unter Ein-
beziehung von Energieversorgungsunternehmen.
Darüber hinaus sind innovative Finanzierungslö-
sungen gefragt, z.B. Fondsmodelle mit Bürgerbe-
teiligung in der für die Speicherung relevanten
Region. 

We i t e re  C h a n c e n

Über die möglichen Pumpspeicheranlagen am
Elbe-Seitenkanal hinaus bietet sich die Chance,
weitere Schleusenanlagen an den Bundeswasser-
straßen zur Stromspeicherung zu nutzen. Dies
bedingt eine umfassende Potenzialanalyse. Die
verschiedenen Pumpspeicherkraftwerke an Bun-
deswasserstraßen könnten als Teil eines zentralen
Konzepts zu einem virtuellen Kraftwerk mit einer
Leistungsfähigkeit im unteren dreistelligen MW-
Bereich kombiniert werden, ggf. unter Beteiligung
weiterer Stromerzeugungsanlagen. Ein solches vir-
tuelles Kraftwerk könnte dazu beitragen, den Aus-
baubedarf des Übertragungsnetzes zu reduzieren.
Die Pumpspeicheranlagen an den Kanälen könnten
aber auch Bestandteil dezentraler regionaler Ener-
giekonzepte bei der Entwicklung von 100 %-
Erneuerbare-Energie-Regionen werden. 

Weiter kann untersucht werden, ob es möglich ist,
etwaige Flächenpotenziale am Rande der Wasser-
straßen für Photovoltaik- oder Windenergieanlagen
zu nutzen. Vorteile einer solchen Lösung können
darin liegen, dass die Flächen im Bundeseigentum
stehen und durch die Wege entlang der Kanäle
bereits erschlossen sind. Hier wäre an eine Erwei-
terung der Vergütungspflichten nach dem EEG zu
denken. So wurde die Förderung für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen weitgehend zurückgeführt,
indem es etwa für ab dem 1. Juli 2010 in Betrieb
genommene Anlagen auf Ackerflächen keine Ver-
gütungspflicht mehr gibt. Ausgenommen sind nach
§ 33 Abs. 3 EEG u. a. Anlagen im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans auf Flächen längs von 
Autobahnen und Schienenwegen in einer Entfer-
nung bis zu 110 Metern. Diese Regelung könnte
im Zuge der 2012 anstehenden umfassenden 
EEG-Novelle um Bundeswasserstraßen ergänzt
werden.

Fa z i t

Ob sich das Netz der Bundeswasserstraßen über
Pumpspeicherkraftwerke und Anlagen zur Erzeu-
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gung von Strom aus Erneuerbaren Energien mit
dem Stromnetz verbinden lässt, ist eine noch offe-
ne Frage. Die Idee ist es wert, in einem umfassen-
den interdisziplinären Forschungsprojekt auf ihre
rechtliche, wirtschaftliche und technische Mach-
barkeit geprüft zu werden.

Prof. Dr. Heinrich Degenhart hat eine Professur
für Finanzierung und Finanzwirtschaft, Prof. Dr.

Thomas Schomerus für Öffentliches Recht, insbe-
sondere Energie- und Umweltrecht, an der Leu-
phana Universität Lüneburg. Die Verfasser danken
dem Initiator der Idee, dem Bauhof Scharnebeck,
insbesondere Herrn Hubertus Schulte und dem
Bauhofsleiter Herrn Dipl. Ing  Frank Offenmüller
sowie dem WSA Uelzen, insbesondere dem Amtslei-
ter Herrn Dipl. Ing. Martin Köther, für Anregungen
und Unterstützung. 
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